
 
 

 
Kanton Zürich 
Staatsarchiv 
 
 
 
 

Zürcher Gesetzessammlung seit 1803 online 
http://www.staatsarchiv.zh.ch/query 

Signatur StAZH OS 34 (S. 221-229) 

Titel Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über die 
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[S. 221] § 1. Wer an einem öffentlichen Gewässer ein Wasserwerk errichten oder 
verändern will, hat die betreffende Einrichtung auf dem Lokal deutlich zu bezeichnen 
und der Baudirektion ein Gesuch einzureichen. 
§ 2. Diesem Gesuch sind je nach Umfang des Projektes im Doppel beizufügen: 
a) Eine genaue Beschreibung der projektierten Anlage mit den hydraulischen und 

statischen Berechnungen; 
b) ein Situationsplan im Maßstab 1:500 oder 1:1000; 
c) ein Längenprofil des benutzten Gewässers, soweit das letztere von der Anlage 

beeinflußt wird, im Maßstab 1:500 oder 1:1000 für die Längen- und 1:50 oder 1:100 
für die Höhenausdehnung; 

d) Längenprofile allfälliger Kanalanlagen im gleichen Maßstab; 
e) Querprofile des benutzten Wasserlaufes an den für den Wasserabfluß maßgebenden 

Stellen im Bereich der Wirkung der Anlage im Maßstab 1:50 oder 1:100; 
f) charakteristische Querprofile all fälliger Kanalanlagen in demselben Maßstab; 
g) Planvorlagen für Stauanlagen, Schleusen, Leerläufe, Grundablässe, Fischpässe, 

Hochbauten etc. im Maßstab 1:10 bis 1:100. 
In die Längenprofile und Querprofile sind die höchsten, mittleren und tiefsten 
Wasserstände einzuzeichnen. 
Die Nivellements sind an das eidgenössische Präzisionsnivellement anzuschließen. 
// [S. 222] 
§ 3. Mit Bewilligung der Baudirektion können auch andere Maßstäbe gewählt werden. 
Insbesondere kann die genannte Direktion für Anlagen von großer Ausdehnung den 
Ersatz des Situationsplanes der gesamten Anlage durch einen Übersichtsplan in 
kleinerem Maßstabe nebst Situationsplänen ihrer wichtigsten Partien gestatten. 
§ 4. Die sämtlichen Pläne sollen von Sachverständigen (Ingenieur, Geometer, 
Techniker) angefertigt sein. 
Sie müssen den bestehenden Zustand genau wiedergeben und die deutliche 
Einzeichnung der projektierten Anlagen enthalten. 
Die Situationspläne sollen, sofern nicht eine Ausnahme im Sinne von § 3 bewilligt ist, in 
der Regel den an Katasterpläne gestellten Anforderungen entsprechen. In Gemeinden, 
welche Katastervermessung besitzen, sind für den Situationsplan beglaubigte Kopien 
des Katasterplanes zu verwenden. 
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Die Pläne sind in dauerhafter Zeichnung auf festem Papier im Format 21 × 29,7 cm 
gefaltet einzugeben und sollen, gleich wie die Projektbeschreibung, folgende Daten 
und Unterschriften tragen: 
a) Datum der Anfertigung, Unterschrift und Wohnort des Verfassers; 
b) Datum des Gesuches (Beilage Nr. … zum Gesuch vom …), Unterschrift und 

Wohnort des Gesuchstellers. 
Die Höhenzahlen sind auf den neuen eidgenössischen Horizont, R. P. N., Genf 
373,60 m über Meer, zu beziehen. 
§ 5. Nach Eingang des Gesuches unterzieht es die Baudirektion einer vorläufigen 
Prüfung sowohl in formeller als in materieller Hinsicht. Hält sie die Erteilung der 
nachgesuchten Bewilligung von vornherein für unzulässig, so stellt sie dem 
Regierungsrat Antrag auf Abweisung des Gesuches. 
Andernfalls veranlaßt sie den Gesuchsteller nötigenfalls zur Hinterlegung einer 
Realkaution, welche für die Kosten der Prüfung und Begutachtung des Gesuches, 
sowie für // [S. 223] die konzessionsgemäße Ausführung haftet, und welche ganz oder 
teilweise als verfallen erklärt werden kann, wenn die Baute nicht innerhalb der Fristen 
der Konzession ausgeführt wurde; ferner veranlaßt sie die allfällig notwendigen 
Ergänzungen der eingereichten Vorlagen durch den Gesuchsteller, und übermittelt die 
letztem hernach dem zuständigen Statthalteramt zur Ausschreibung. 
§ 6. Das Statthalteramt hat in der Ausschreibung, welche im kantonalen Amtsblatt und 
in mindestens zwei öffentlichen Blättern der betreffenden Gegend zu erfolgen hat, 
ausdrücklich darauf aufmerksam zu machen, daß allfällige Einsprachen nicht nur 
gegen die Verleihung, sondern auch gegen die Erteilung des Enteignungsrechtes innert 
einer Frist von 30 Tagen schriftlich einzureichen und zu begründen seien. 
§ 7. Nach Ablauf der Einsprachefrist übermittelt das Statthalteramt sämtliche Akten der 
Baudirektion mit einem Begleitschreiben, aus welchem ersichtlich ist, wann und wo die 
Publikation erfolgte, wann die Einsprachefrist abgelaufen war, und welche Einsprachen 
eingegangen sind. 
Auf den Beilagen zum Gesuche hat das Statthalteramt einen Vermerk anzubringen, 
daß jene während der Einsprachefrist zur Einsicht aufgelegen haben. Gleichzeitig gibt 
das Statthalteramt dem Gesuchsteller unter Bezug der erlaufenen Kosten Kenntnis und 
auf Verlangen Abschriften von den Einsprachen. 
§ 8. Sind Einsprachen erfolgt, so läßt die Baudirektion eine Lokalverhandlung 
vornehmen. Zu dieser sind unter der Androhung, daß im Falle des Nichterscheinens 
Verzicht auf das Gesuch oder auf die nähere Begründung der Einsprache 
angenommen würde, Gesuchsteller und Einsprecher durch eingeschriebenen Brief 
einzuladen. 
Bei der Lokalverhandlung ist die gütliche Beilegung der gegen die Verleihung oder 
gegen die Abtretungspflicht erhobenen Einsprachen durch geeignete Vorschläge 
anzustreben, 
§ 9. Erfolgt bei der Lokalverhandlung die Beseitigung der Einsprachen nicht, so werden 
diese von der Bau- // [S. 224] direktion in ihrer allgemeinen Wirkung auf das gestellte 
Verleihungsgesuch geprüft. Die Baudirektion stellt hierauf dem Regierungsrat Antrag 
über allfällige Bedingungen mit Rücksicht auf die privatrechtlichen Einsprachen, sowie 
über die Erledigung der Einsprachen öffentlich-rechtlicher Natur und derjenigen gegen 
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die Erteilung des Enteignungsrechtes. In der Regel stellt die Baudirektion gleichzeitig 
Antrag über die Erteilung der Verleihung und des Enteignungsrechtes oder die 
Abweisung des Gesuches. 
Durch die Verleihung werden die Privatrechte Dritter und allfällige frühere Verleihungen 
nicht berührt. 
Die Baudirektion ist berechtigt, vor oder nach Erteilung der Verleihung den 
Gesuchsteller zur Feststellung des Bestandes und Umfanges von Rechten, die in 
Einsprachen geltend gemacht werden, an den Richter zu weisen. 
Der Regierungsrat hat das Recht, den Gesuchsteller zur Sicherheitsleistung für die 
Schadloshaltung der Rechte der Einsprecher zu verhalten. 
§ 10. Sind zwei oder mehrere Gesuche anhängig, welche miteinander kollidieren, so 
bleibt es dem Regierungsrate anheimgestellt, je nach den Umständen die 
Entscheidung zugunsten des einen oder andern vor, während oder nach dem 
Verfahren über die Einsprachen zu treffen. 
§ 11. Sowohl bei Erteilung der Verleihung als auch bei Abweisung des Gesuches hat 
der Bewerber die erlaufenen Kosten für Prüfung und Begutachtung seines Gesuches, 
sowie die Stempel- und Schreibgebühren, Porti etc. zu entrichten. 
Bei Erteilung der Verleihung ist überdies die gesetzliche Konzessionsgebühr zu 
bezahlen (Gesetz vom 12. September 1926). 
Für Weiheranlagen berechnet sich die Gebühr entsprechend der Wasserkraft, welche 
durch ein an Stelle der betreffenden Anlage errichtetes Wasserwerk ausgebeutet 
werden könnte. 
Die Berechnung der Konzessionsgebühr erfolgt vorläufig nach Maßgabe der 
Projektvorlagen und der Bestimmungen der Verleihung. Ergibt sich später bei der erst- 
// [S. 225] maligen Festsetzung der Wasserkraft zur Bestimmung des Wasserzinses 
eine Differenz, so ist die zu wenig bezahlte Konzessionsgebühr nachzuzahlen oder die 
zu viel bezahlte zurückzuerstatten. 
§ 12. Bei Verleihung eines Wasserrechtes wird dem Berechtigten eine Urkunde 
eingehändigt, welche außer einer umfassenden Beschreibung der bewilligten Anlage 
das Nähere enthalten soll, insbesondere über: 
a) Die Person des Beliehenen; 
b) den Umfang des verliehenen Nutzungsrechtes mit Angabe der Wassermenge in 

Sekundenkubikmetern und die Art der Benützung; 
c) die Dauer der Verleihung; 
d) die dem Beliehenen auferlegten wirtschaftlichen Leistungen, wie Wasserzins, 

Abgabe von Wasser oder Kraft, die im Interesse der Flußpolizei, Schiffahrt, 
Fischerei, Verkehrs-, Sicherheits-, Feuer- und Gesundheitspolizei beim Bau und 
Betrieb des Werkes zu treffenden Vorkehren, sowie die Unterhaltspflichten an der 
benützten Gewässerstrecke; 

e) die Fristen für den Anfang der Bauarbeiten und die Eröffnung des Betriebes, die 
Einreichung der allfällig weiter erforderlichen Pläne und die Eintragung der 
Verleihung ins Grundbuch; 

f) das Aufsichtsrecht des Staates über den Bau und Betrieb; 
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g) die Regelung des Heimfall- oder des Rückkaufrechtes an den Anlagen zugunsten 
des Staates; 

h) die zu entrichtenden Gebühren. 
§ 13. Bei Abweisung eines Verleihungsgesuches sind dem Gesuchsteller die 
eingelegten Akten zurückzugeben; bei Erteilung einer Verleihung geht das eine 
Exemplar der Pläne an den Berechtigten zurück, das andere wird im Wasserrechts-
Verzeichnis der Baudirektion auf bewahrt. Auf beiden Exemplaren ist ein Vermerk 
anzubringen, der // [S. 226] das Datum und den Umfang der Genehmigung 
(vorbehaltlos oder unter Vorbehalten) enthält. 
§ 14. Vor Beginn der Bauten hat der Beliehene der Baudirektion allfällige gemäß § 12 
verlangte Detailzeichnungen zur Genehmigung zu unterbreiten, sowie die endgültigen 
Pläne des Wasserwerkes nach Vorschrift von § 4 dieser Verordnung im Doppel 
vorzulegen. 
Hat die Vorlage die vorläufige Genehmigung der Baudirektion erhalten, so veranlaßt 
diese durch die zuständigen Gemeinderäte eine Ausschreibung im kantonalen 
Amtsblatt und mindestens zwei öffentlichen Blättern der Gegend zur Entgegennahme 
von Einsprachen gegen die Pläne des Wasserwerkes innert 30 Tagen. 
Einsprachen sind schriftlich und mit Begründung innert der angesetzten Frist dem 
Gemeinderat einzureichen. Dieser übermittelt nach Ablauf der Frist sämtliche Akten 
unter Ausführung der Vorschriften von § 7 dieser Verordnung der Baudirektion. 
Die Baudirektion nimmt eine Prüfung der Einsprachen vor und gibt dem Beliehenen 
Gelegenheit, sich dazu zu äußern. Erachtet sie Einsprachen in ihrer Wirkung auf die 
Ausgestaltung der Pläne als begründet, veranlaßt sie den Beliehenen allenfalls zur 
Anpassung des Ausführungsprojektes. Erachtet die Baudirektion die Einsprachen als 
unbegründet, oder hat der Beliehene das Ausführungsprojekt befriedigend angepaßt, 
so stellt sie dem Regierungsrat Antrag auf Genehmigung der Pläne. Im übrigen bleiben 
die Privatrechte der Einsprecher vorbehalten. 
Der Beliehene hat für die der Verleihungsbehörde erlaufenen Kosten im Sinne von 
§ 11, Absatz 1, dieser Verordnung aufzukommen. 
§ 15. Der Regierungsrat kann auf Gesuch des Beliehenen bei Verleihungen unter 
hundert Pferdekräften bewilligen, daß die gemäß § 14 dieser Verordnung vorgesehene 
Veröffentlichung der Pläne unterbleibe, sofern die im Verleihungsverfahren 
bekanntgegebenen Pläne ohne Abänderungen zur Ausführung gelangen. // [S. 227] 
§ 16. Der Regierungsrat kann mit der Erteilung des Enteignungsrechtes für 
Verleihungen unter hundert Pferdekräften vorschreiben, daß sich das 
Enteignungsverfahren und die Entschädigungspflicht unter Vorbehalt des Artikels 46 
und des Artikels 47, Absatz 2, des Bundesgesetzes über die Nutzbarmachung der 
Wasserkräfte nach dem kantonalen Enteignungsrecht richte. 
§ 17. Sind zur Ausführung der Anlagen Privatrechte (Grundstücke, dingliche Rechte 
oder entgegenstehende Nutzungsrechte) abzutreten, so ist das Enteignungsverfahren 
anzuwenden. Dies gilt insbesondere für die im Verleihungsverfahren und 
Plangenehmigungsverfahren (§§ 6 und 14) erhobenen und nicht beseitigten 
privatrechtlichen Einsprachen. Das Enteignungsverfahren ist vor Baubeginn 
einzuleiten. 
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Über die Bekanntmachung der Abtretung von Privatrechten auf Grund des 
Enteignungsverfahrens wird der Regierungsrat Vorschriften erlassen. 
§ 18. Mit Zustimmung der Verleihungsbehörde kann der Beliehene die im 
Enteignungsverfahren vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachung mit derjenigen 
nach § 14 dieser Verordnung verbinden. 
§ 19. Für die Auszahlung der Entschädigungssummen bei Enteignungen für 
Wasserwerke nach Artikel 43 des Bundesgesetzes betreffend die Abtretung von 
Privatrechten gilt die Verordnung des Regierungsrates vom 1. November 1853 
(Verordnung betreffend Auszahlung der Entschädigungssummen für die Expropriation 
von Eisenbahngesellschaften). 
§ 20. Der Beliehene hat der Baudirektion Baubeginn, sowie Vollendung der Anlage 
anzuzeigen. Die Baudirektion läßt die vollendete Anlage untersuchen. Die Verleihung 
ist dabei durch einen ein genaues Nivellement enthaltenden Nachtrag auf Kosten des 
Beliehenen zu ergänzen. 
Allfällige unbedeutende Abweichungen vom genehmigten Projekte sind ohne weiteres 
in die Pläne einzutragen. // [S. 228] 
Werden dagegen erhebliche Abweichungen konstatiert, so ist entweder der 
verleihungsgemäße Zustand herzustellen, oder für die Veränderung, wenn sie als 
zulässig erscheint, eine neue Bewilligung auf dem gesetzlichen Wege einzuholen. 
Ist die erteilte Berechtigung überschritten und die Kraft ausgenützt worden, so hat der 
Beliehene außer einer Polizeibuße das Dreifache des Betrages zu bezahlen, der dem 
Staate seit Beginn der Ausnützung als Zins hätte entrichtet werden müssen, wenn eine 
Verleihung nachgesucht und erteilt worden wäre (Wasserbaugesetz, § 81). 
§ 21. Das Verfahren bei Bewilligung von Wasserwerken an Privatgewässern ist das 
gleiche wie bei solchen an öffentlichen Gewässern. 
Allfällige Streitigkeiten über das Eigentumsrecht werden nach Maßgabe von § 8 dieser 
Verordnung und folgenden Bestimmungen behandelt. 
Erfolgt bei der Lokalverhandlung die Beseitigung der Einsprachen nicht, so ist dem 
Gesuchsteller eine Frist von sechs Wochen vom Tage der Lokalverhandlung an 
einzuräumen, um die Einsprachen auf gütlichem Wege zu erledigen. Nach fruchtlosem 
Ablauf dieser Frist setzt die Baudirektion dem Gesuchsteller eine Frist von vier Wochen 
an, um Bescheinigung darüber beizubringen, daß er die Erledigung der Einsprachen 
beim zuständigen Bezirksgericht anhängig gemacht habe. 
Diese Einsprachen sind vor Erteilung der Bewilligung endgültig durch die Gerichte zu 
erledigen. 
Die in Absatz 3 erwähnten Fristen können auf begründetes Gesuch des Bewerbers 
durch die Baudirektion angemessen abgeändert werden. 
Eine Konzessionsgebühr wird nicht erhoben; dagegen sind die übrigen in § 11 dieser 
Verordnung erwähnten Kosten zu bezahlen. 
§ 22. Für das Verfahren bei Erledigung der zurzeit anhängigen Verleihungsgesuche ist 
diese Verordnung maßgebend. // [S. 229] 
§ 23. Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1929 in Kraft. 
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Zürich, den 23. März 1929. 
 
Im Namen des Regierungsrates, 
Der Präsident: Der Staatsschreiber: 
Dr. H. Mousson. I. V. Dr. Geilinger. 
 
Der Bundesrat hat am 5. April 1929 den §§ 15 und 16 vorstehender 
Vollziehungsverordnung die Genehmigung erteilt. 
 
 
[Transkript: OCR (Überarbeitung: sef)/24.09.2015] 
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